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BSV Bundesamt für Sozialversicherungen
IV Invalidenversicherung
IVG Bundesgesetz über die Invalidenversicherung
INSOS Nationaler Branchenverband der Institutionen für Menschen mit

Behinderung

OFAS Office fédéral des assurances sociales
AI Assurance-invalidité
LAI Loi fédérale sur l'assurance-invalidité
INSOS Associacion de branche nationale des institutions pour personnen avec

handicap
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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Invalidenversicherung (IV)

Jugendliche mit einer starken gesundheitlichen Beeinträchtigung, die nicht in der Lage
sind, eine Ausbildung nach Berufsbildungsgesetz (BBG) zu absolvieren, erhalten die
Möglichkeit einer niederschwelligen ein- oder zweijährigen IV-Anlehre oder einer
praktischen Ausbildung nach INSOS. Bedingung ist jedoch, dass eine solche Ausbildung
geeignet ist, um der Person eine ihren Fähigkeiten entsprechende Erwerbstätigkeit zu
ermöglichen. Das BSV hatte jedoch festgestellt, dass ein beträchtlicher Anteil
Absolventinnen und Absolventen auch nach Abschluss der zweijährigen Ausbildung eine
ganze IV-Rente benötigte. Es legte in der Folge in einem IV-Rundschreiben im Mai 2011
fest, dass den betroffenen Jugendlichen generell nur noch einjährige Ausbildungen
zugesprochen werden sollen. Nur unter der Voraussetzung von guten Aussichten für
eine rentenbeeinflussende Eingliederung respektive für eine Eingliederung in den
ersten Arbeitsmarkt soll ein zweites Ausbildungsjahr möglich sein. 
Diese neue Praxis kritisierten Behindertenorganisationen stark; die Organisationen
Insieme Schweiz, Cerebral Schweiz und Procap Schweiz reichten eine Petition mit
107'675 Unterschriften für eine «Berufsbildung für alle – auch für Jugendliche mit
Behinderung» ein. Unterstützung erfuhren sie 2015 von einem Rechtsgutachten, das in
Artikel 16 IVG keine genügende rechtliche Grundlage für das entsprechende IV-
Rundschreiben ausmachte. 
Im Dezember 2016 bestätigte das Bundesgericht diese Einschätzung. Daraufhin gab das
BSV bekannt, das Rundschreiben mit sofortiger Wirkung aufzuheben und IV-Anlehren
und praktische Ausbildungen nach INSOS wieder generell für die Dauer von zwei Jahren
zuzusprechen. 
In der Zwischenzeit hatten Christian Lohr (cvp, TG; Po. 13.3615) und Christine Bulliard-
Marbach (cvp, FR; Po. 13.3626) je ein Postulat eingereicht, die diese Problematik
beinhalteten. 1

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 06.12.2016
ANJA HEIDELBERGER

1) Medienmitteilung BSV vom 6.12.16; Petition Berufsbildung für alle
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